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§i ) Consistorial - Bekanntmachung

vom J . Rov . 1820.  xwd !» Nov . 9»

6 . 3 . , -

Da es zur gehörigen Vertheilung der Re - Ketr . die Acw-

venuen des , rm Zahre 1792 . zur Verbesserung ^ .̂Uercheilung

des sandschulwesens durch Sr . Herzog lUder -R -venü-n

chen Durchlaucht  Gnade gestifteten und ^ ^ ^ E'

durch die statutmäßige Wiederbelegung eines Schulweses

Tbeils der Zinsen nunmehr zur Summe von ^ s - .gestlMcn
^ ' -- ° neuen , Lcrnd-

reichlich 16000 Rthlr . angewachscnen , n e u e n schulfsnds, rück-

j . andsch ulfonds  nöthig befunden worden , fiGtlich der die-

daß künftig mit der Verthcilung dieser

vcnüen in soweit als nicht ganz besondere Ersuche.

Umstande eine 'Ausnahme veranlassen werden,

jährlich nur einmal zu einer bestimmten Jeit

verfahren werde , so werden alle Schullehrer,

deren Ehefrauen , die zur interimistischen Wahr¬

nehmung eines Schuldienstes bestellten Semi¬

naristen , die Schuljuratcn und alle andere

Personen , welche wegen Haltung einer In¬

dustrieschule oder wegen eines interimistisch

wahrgenommencn Schuldienstes eine Gratift ' -

cation oder welche wegen einer durch Krankheit

oder aus anderen Umständen herbeygcführten

Dürftigkeit , zur ersten häuslichen Einrichtung,

zur Erlernung der zur Haushaltung einer In¬

dustrieschule erforderlichen Kenntnisse , zur

Anschaffung deS dazu erforderlichen Geräthes,

wegen Geringfügigkeit oder Dürftigkeit der
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